
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 529 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Auf den persönlichen Kredit des Reeders Geschäfte abzuschließen, insbesondere Wechselverbindlichkeiten für den

Reeder einzugehen, ist der Schi1er nur auf Grund einer ihn hierzu ermächtigenden Vollmacht (§ 486, Abs. 1, Nr. 1)

befugt. Verhaltungsmaßregeln und dienstliche Anweisungen, die der Schi1er vom Reeder erhält, genügen nicht, die

persönliche Haftung des Reeders dem Dritten gegenüber zu begründen.
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